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  Tipps und  

Infos: 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
in Kooperation mit den Steuerberater-
verbänden Köln, Düsseldorf und Hamburg 
e.V. erhalten Sie die aktuelle Ausgabe von 
„AOK direkt“. 
 
AKTUELLES 
Kurzarbeitergeld: Anspruch auch bei vo-
rübergehendem Einsatz im EU-Ausland 
Um einen Anstieg der Arbeitslosigkeit infolge 
der aktuellen Konjunkturkrise zu begrenzen, 
hat die Bundesregierung in mehreren 
Schritten umfassende, befristete Er-
leichterungen bei der Kurzarbeit vor-
genommen. So wurden insbesondere  
 die Voraussetzungen für die Anmeldung 
von Kurzarbeit und den Anspruch auf Kurz-
arbeitergeld der davon betroffenen Arbeit-
nehmer gelockert, 
 die Bezugsdauer von Kurzarbeitergeld auf 
24 Monate ausgedehnt sowie  
 die Arbeitgeber dadurch entlastet, indem 
ihnen auf Antrag 50 Prozent der von ihnen 
zu tragenden Sozialversicherungsbeiträge 
für von Kurzarbeit betroffene Arbeitnehmer 
erstattet werden; sogar 100 Prozent werden 
erstattet, sofern Arbeitnehmer während der 
Kurzarbeit weiterqualifiziert werden. 

Alle Einzelheiten zu diesen Neuregelungen 
erfahren Sie in der neuesten Ausgabe von 
PRAXIS AKTUELL, dem Arbeitgeber-
magazin der AOK Rheinland/Hamburg. 
Infolge der aktuellen Rechtsprechung gibt es 
Verbesserungen bei der Kurzarbeit. So ist die 
bisherige Praxis der Arbeitsagenturen, Be-
schäftigten keine Unterstützung zu zahlen, 
wenn sie vorübergehend im Ausland ein-

gesetzt werden, nicht mit dem Recht der 
Europäischen Union vereinbar. 
Ein Arbeitnehmer hatte geklagt, weil ihm 
die zuständige Arbeitsagentur kein Kurz-
arbeitergeld gewähren wollte. Sein Arbeit-
geber hatte ihn befristet zur Arbeit nach 
Österreich geschickt. Die Mitarbeiter am 
deutschen und am österreichischen Stand-
ort waren anschließend von Kurzarbeit be-
troffen.  
Nach Ansicht des Bayerischen Landes-
sozialgerichts (LSG) in München unter-
liegen inländische Arbeitnehmer mit vo-
rübergehender Tätigkeit innerhalb der EU 
der deutschen Sozialversicherungspflicht. 
Deshalb müsse die Bundesagentur für 
Arbeit Kurzarbeitergeld zahlen. Andere 
Praktiken würden dem Gemeinschaftsrecht 
widersprechen (AZ: L 9 AL 109/09 B ER). 
 
Zum Thema Kurzarbeit bietet die AOK 
Rheinland/Hamburg einen Expertenchat. 
Wenn Sie Fragen hierzu haben, stehen 
Ihnen die Spezialisten der Gesundheits-
kasse auf jeden Fall mit kompetentem Rat 
zur Seite. Merken Sie sich unbedingt schon 
jetzt den Termin vor: Den Expertenchat er-
reichen Sie am Donnerstag, den 
24. September, von 14 bis 16 Uhr unter 
www.aok-business.de/rh    
 EXPERTENCHAT.     

Dieses Dokument wird Ihnen bereitgestellt von Michael Schmitz, Steuerberater Düsseldorf



Keine Kündigung bei unklarer Regelung von Privattelefonaten 
Arbeitgeber müssen die Nutzungsbedingungen für Diensthandys klar festlegen. Nutzt ein Ar-
beitnehmer das Telefon übermäßig privat, muss der Unternehmer nach einer Entscheidung des 
Hessischen Landesarbeitsgerichts (LAG) in Frankfurt/Main vor einer Kündigung eine Ab-
mahnung aussprechen. 
Das LAG gab mit seinem Urteil der Klage eines Angestellten statt. Sein Arbeitgeber hatte ihn 
wegen überhöhter privater Telefonate mit dem Diensthandy fristlos, hilfsweise fristgerecht 
entlassen. Dafür lag nach Ansicht der Richter aber kein Grund vor. Der Vertrag des Klägers 
habe bei übermäßigen Privattelefonaten nur den Entzug der Erlaubnis zur Privatnutzung vor-
gesehen. 
(AZ: 13 Sa 1166/08) 
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URTEILE IN KÜRZE 
Stellenangebot nur für Berufsanfänger 
ist diskriminierend und unzulässig 
Die Beschränkung einer Stellenaus-
schreibung auf Berufsanfänger ist eine 
mittelbare Diskriminierung wegen des Al-
ters und verstößt gegen das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Diese 
Entscheidung traf kürzlich das Bundes-
arbeitsgericht (BAG) in Erfurt. Der Be-
triebsrat einer Drogeriekette hatte geklagt, 
weil das Unternehmen Stellenaus-
schreibungen für Verkaufs- und Kassen-
mitarbeiter explizit auf Bewerber im ersten 
Berufsjahr beschränkt hatte. Das BAG sah 
darin eine unerlaubte mittelbare Dis-
kriminierung. Die Bevorzugung von Be-
schäftigten im ersten Jahr ziele auf das 
Alter ab und nicht auf die Qualifikation. 
Hätte das Unternehmen dagegen eine be-
stimmte Ausbildung von den Mitarbeitern 
gefordert, wäre die Ausschreibung recht-
mäßig gewesen (AZ: 1 ABR 47/08). 
  
Keine betriebsbedingte Kündigung nur 
aufgrund von Auftragsrückgang 
Arbeitgeber können Mitarbeiter nicht ohne 
Weiteres wegen einer schlechteren Auf-
tragslage betriebsbedingt entlassen. Nach 
einem Urteil des Landesarbeitsgerichts 
(LAG) Rheinland-Pfalz in Mainz müssen 
Unternehmer vielmehr nachweisen, dass 
durch den Auftragsmangel tatsächlich ein 
Beschäftigungsrückgang entstanden ist 
und dass der Arbeitnehmer, dem deshalb 
gekündigt werden soll, auch direkt davon 
betroffen ist. Damit entsprach das LAG der 
Kündigungsschutzklage eines Kraftfahrers. 
Nach Ansicht des Gerichts besteht nicht 
zwangsläufig ein Zusammenhang 
zwischen Umsatzeinbruch und Arbeits-
kräfteüberfluss. Der Arbeitgeber habe im 
strittigen Fall eine Unterbeschäftigung 
seines Mitarbeiters nicht glaubhaft machen 
können (AZ: 9 Sa 35/09).  
 

Freigestellte Arbeitnehmer haben An-
spruch auf Sozialplanleistungen 
Sozialplanregelungen gelten auch für frei-
gestellte Mitarbeiter. Selbst bei Insolvenz 
müssen Betriebe den Gleichbehandlungs-
grundsatz einhalten, entschied das Bremer 
Landesarbeitsgericht (LAG). 
Geklagt hatte ein freigestellter Be-
schäftigter eines insolventen Unter-
nehmens, weil er die im Sozialplan verein-
barten Ausgleichszahlungen nicht erhalten 
sollte. Der Insolvenzverwalter hatte ent-
schieden, diese nur an die noch 
arbeitenden Mitarbeiter zu zahlen. Darin 
sah das LAG einen Verstoß gegen den 
Gleichbehandlungsgrundsatz – auch wenn 
dem Kläger noch sein regulärer Lohn 
weiter gezahlt wurde (AZ: 3 Sa 153/08).  
 
Schmerzensgeld nur bei Vorsatz 
Arbeitnehmer haben nur bei einer vorsätz-
lichen Verletzung der betrieblichen Sorg-
faltspflicht Anspruch auf Schmerzensgeld. 
Nach einer Entscheidung des Hessischen 
Landesarbeitsgerichts (LAG) in Frankfurt/ 
Main haftet der Arbeitgeber dagegen nicht 
im Fall von Fahrlässigkeit. 
Ein Angestellter eines Autohauses hatte 
von seinem Unternehmen die Zahlung von 
Schmerzensgeld verlangt. Er war auf dem 
Betriebsgelände durch eine ungesicherte 
offene Luke in einen Keller gestürzt und 
hatte sich dabei schwer verletzt. Das LAG 
erklärte, der Arbeitgeber müsse Schmer-
zensgeld nur zahlen, wenn von einer vor-
sätzlichen Verletzung der Sicherheitsvor-
schriften auszugehen ist. Im vorliegenden 
Fall könne man aber lediglich von Fahr-
lässigkeit sprechen (AZ: 3 Sa 579/09). 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihre 
 
AOK Rheinland/Hamburg 
Die Gesundheitskasse 
  

Dieses Dokument wird Ihnen bereitgestellt von Michael Schmitz, Steuerberater Düsseldorf




